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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität zu Köln im Sommersemester 2020 als Dissertation angenommen. 
Literatur und Rechtsprechung konnten bis einschließlich September 2020 Be-
rücksichtigung finden. An dem Gelingen dieses Projekts haben zahlreiche Men-
schen unmittelbar oder auch nur mittelbar einen Anteil gehabt. Ihnen sei im 
Folgenden meine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht:

„Der wichtigste Dank gebührt meinem Doktorvater.“ Dieser Satz, so oder 
so ähnlich, scheint für das Vorwort juristischer Dissertation konventionell un-
umstößlich. Dieser Erwartungshaltung wäre mit folgender (uneingeschränkt 
zutreffenden) Aussage prinzipiell ausreichend genüge getan: Herr Prof. Dr. 
Burkhard Schöbener hat mich von Beginn an in der Auswahl des Promotions-
themas bestärkt, mir stets die gebotene wissenschaftliche Freiheit geschenkt 
und mich zu jeder Zeit nach besten Kräften unterstützt. Allerdings wäre durch 
diese floskelhaft anmutende Formulierung meine tatsächliche Dankbarkeit 
nicht annähernd adäquat zum Ausdruck gebracht. Denn der obige Satz ließe 
sich leicht als lediglich pflichtschuldige Konventionserfüllung missdeuten. 
Daher sei an dieser Stelle in besonderer Weise hervorgehoben, dass mein wich-
tigster Dank – uneingeschränkt – meinem Doktorvater gebührt! Seit unserer 
ersten Begegnung im Sommersemester 2009 hat er mich auf mannigfaltige Art 
und Weise auf meinem universitären wie auch persönlichen Lebensweg beglei-
tet und unterstützt. Dabei hätten die acht Jahre und zehn Monate, die ich zwi-
schen April 2010 und Januar 2019 zunächst als studentischer und anschließend 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 
Völker- und Europarecht beschäftigt war, an sich bereits ausreichend Gelegen-
heit geboten, um mich, in seinen Worten, bestmöglich „zu fördern und zu for-
dern“. Diese Chance hat er nach meinem Eindruck aber in ganz besonderer 
Weise ergriffen. Diese Behauptung sei, stellvertretend für zahlreiche Aspekte, 
an folgendem Beispiel verdeutlicht: Aufgrund der beengten Raumsituation des 
an Mitarbeiterzahl stetig wachsenden Lehrstuhls erklärte er sich bereitwillig 
damit einverstanden, meinen Arbeitsplatz in sein persönliches Dienstzimmer 
zu verlagern, um mit mir, wie er sagen würde, das Experiment einer frucht-
bringenden „Bürogemeinschaft“ zu versuchen. Die ca. 30 m² „seines“ Arbeits-
zimmers haben wir uns in der Folge etwa drei Jahre lang geteilt. Hierdurch 
ergaben sich für mich wertvolle fachliche Synergieeffekte. So durfte ich nicht 
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allein, wie auch seine anderen Doktoranden, stets mit einer zügigen und zu-
gleich akribischen Durchsicht meiner eingereichten Entwürfe rechnen, sondern 
konnte Einzelfragen auch kurzfristig persönlich besprechen. Insbesondere wäh-
rend der gemeinsamen Feierabendgespräche – nach seinem langen Vorlesungs-
tag – wurden im angeregten Diskurs wesentliche Weichen der Arbeit gestellt, 
was mich bereits frühzeitig vor manchem Irrweg bewahrt haben mag. Diese 
Situation habe ich als besonderes Privileg empfunden. Denn insbesondere hier-
durch konnte eine fachliche wie auch persönliche Gemeinschaft in geradezu 
klassischer Ausprägung entstehen, eine universitas magistri et scholaris, die in 
der gegenwärtigen Hochschullandschaft, zumal an einer derart frequentierten 
Bildungseinrichtung wie der Universität zu Köln, allenfalls noch eine Ausnah-
me darstellen dürfte.

Prof. Dr. Bernhard Kempen bin ich besonders dankbar für die ausgespro-
chen zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die sehr freundlich formu-
lierten Worte hierin. Insbesondere die zum Ausdruck gebrachten Anregungen 
konnten noch rechtzeitig vor Drucklegung in angemessener Weise berücksich-
tigt werden. Da ich erst während meines Masterstudienganges auf die interdis-
ziplinären Forschungsfragen an der Schnittstelle zwischen Sprache und Recht 
überhaupt aufmerksam geworden bin, gilt ihm zudem mein Dank für sein En-
gagement als Schirmherr des Studienganges der Europäischen Rechtslinguistik. 
Dieser Dank geht gleichermaßen auch an Frau Prof. Dr. Isolde Burr-Haase als 
geistige Mutter der Rechtslinguistik an der Philosophischen Fakultät.

***

Für inhaltliche Hilfestellungen möchte ich vor allem meinen ehemaligen Kol-
legen am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht danken. 
Insbesondere Martin Bongartz, Dr. Sebastian Lubosch, Leonard Funk, Philipp 
Schmacks, Andreas Nagel und Hussaine El Bajjati haben dieses Projekt über 
die gesamte Zeit begleitet und vielfach zur Überprüfung meiner dogmatischen 
Schlussfolgerungen als äußerst wertvolle Gesprächspartner zur Verfügung ge-
standen. Maximilian Oehl hat sich als verlängerter Arm in der Schweiz hervor-
getan und bei Rechercheproblemen zeitnah ausgeholfen. Darüber hinaus gilt 
mein Dank den beiden guten Seelen des Internationalen Rechtshauses: Rolf 
Schmitz und Monika Kirsch haben mich durch ihr fröhliches Wesen beschwingt 
in jeden Arbeitstag starten lassen und durch gelegentliche Pausengespräche 
wertvolle Abwechslung geboten.

Um einen internationalen wissenschaftlichen Austausch zu erleichtern, habe 
ich den wesentlichen Gang der Arbeit auch in einigen anderen Rechtssprachen 
nachgezeichnet. Ohne eine akribische Durchsicht meiner Entwürfe durch kom-
petente Muttersprachler wäre ein qualitativ vergleichbares Ergebnis allerdings 
nicht möglich gewesen. Für diese Unterstützung möchte ich Dr. Keith E. Wilder 
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(Summary), Laure Maillard, geb. Alibert (Résumée), Dr. David Cuenca Pinkert 
(Resumen) und Dr. Emma Salemme (Sommario) meinen besonders herzlichen 
Dank aussprechen.

***

Das Schreiben einer Dissertation stellt Anforderungen in vielerlei Hinsicht. 
Neben fachlichen Hilfestellungen bin ich auch für zuteil gewordene soziale Ab-
lenkung dankbar. Mein persönlicher Dank für unsere langjährige Freundschaft, 
regelmäßige moralische Unterstützung, gelegentliche Beherbergung oder ge-
meinsame Freizeitgestaltung gilt vor allem Christian Woicke, Joachim Noack, 
Thorsten Werstler, René Weichbrodt, Sascha Schneider, Dominik Olles und 
Dieter Ochs.

Unter der intensiven Zeit meiner Dissertation hatten diejenigen Menschen 
große Entbehrungen zu erdulden, die mir besonders nahestehen. Sind doch 
meine Gedanken währenddessen deutlich seltener um ihre Wünsche und Be-
dürfnisse gekreist. Dennoch haben sie stets für meine Sorgen, Nöte und Proble-
me ein offenes Ohr gehabt und mich ohne den geringsten Vorwurf bedingungs-
los unterstützt. Für diese besondere Nachsicht gilt mein Dank zunächst meiner 
lieben Mutter Angelika sowie meinen beiden Schwestern Marlen und Linda. 
Die größte Last hatte gleichwohl meine Freundin Sina zu tragen, die mich täg-
lich wahlweise aufmuntern, beruhigen, antreiben oder organisieren durfte. Für 
diese große Unterstützung gilt ihr meine besonders liebevolle Dankbarkeit!

***

Viele Menschen haben ein Thema, das ihnen in besonderer Weise nahesteht. 
Meines ist seit jeher die menschliche Sprache gewesen. Rückblickend führe 
ich diese Faszination auf zwei Erfahrungen in der Jugend zurück, die mir als 
Grundlage für die Widmung dieser Arbeit dienen:

Als Schlüsselerlebnis erachte ich insoweit eine Situation, in der mir das erste 
Mal bewusst geworden ist, dass mein Vater und meine Großmutter miteinander 
eine andere Sprache sprechen – mit uns drei Kindern jedoch jeweils nur Hoch-
deutsch. Diese besondere Sprache wollte auch ich erlernen und belegte darauf-
hin in der Grundschule eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft für Niederdeutsch. 
Nachdem ich bei Vorlesewettbewerben meine Fähigkeiten präsentieren durfte, 
war ich im großmütterlichen Bekanntenkreis fortan „de Enkelsöön de noch so 
scheun Plattdüütsch snacken kun“. In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit 
ist diese Arbeit daher in erster Linie meiner Oma Lisa Schmidt, geb. Blohm 
(† 2017) und meinem Vater Hans-Peter Schmidt gewidmet.

Als zweites zentrales Erlebnis sehe ich meine viermalige Teilnahme an 
einem Deutsch-Französischen-Jugendaustausch. Beflügelt durch die Erkennt-
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nis, dass schulische Anstrengung durchaus einen praktischen Nutzen für das 
tägliche Leben haben kann, erschien mir die auf das Erlernen von Fremdspra-
chen verwendete Zeit seither stets äußerst gewinnbringend investiert. Während 
dieser Zeit sind zwei mir wichtige Freundschaften zu Laure Maillard, geb. Ali-
bert und Stefanie Woicke, geb. Schuldt entstanden. Daher ist die Arbeit in zwei-
ter Linie Laures Tochter Héloïse und meinem Patensohn Jarik gewidmet.

Oldenburg, im März 2021 Nico S. Schmidt
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„Wie es das unvergängliche Verdienst des philosophischen 
achtzehnten Jahrhunderts ist, der Gewissensfreiheit in den ci-
vilisirten Staaten zum Siege verholfen zu haben, so wird das 
zwanzigste Jahrhundert die Sache der Sprachenfreiheit auf 
seine Fahne schreiben.“1

Einleitung

Die Sprache nimmt in der zwischenmenschlichen Kommunikation unbestreit-
bar eine entscheidende Rolle ein: In ihr teilen wir unsere Gedanken mit an-
deren, treffen Verabredungen, diskutieren, loben, fluchen, verhandeln, strei-
ten, machen Komplimente, verfassen Gedichte oder singen Lieder. Wer einmal 
versucht hat, mit einem Menschen auch nur wenige alltägliche Informationen 
auszutauschen, ohne dass man mit diesem eine gemeinsame Sprachkompetenz 
teilt, wird die Leistungsfähigkeit der menschlichen Sprache nie wieder unter-
schätzen.

Fast alle Menschen verfügen über eine Kompetenz in mindestens einer Spra-
che. Einige beherrschen auch mehrere – zuweilen sogar gleichermaßen versiert. 
Sprachlich am leistungsfähigsten ist jeder hierbei in seiner Erstsprache.2 Wer 
sich dieser Sprache nicht bedienen kann oder darf, ist kommunikativ wie sozial 
im Nachteil – je nach Ausgestaltung der Beeinträchtigung ggf. sogar ganz er-
heblich. An dieser Stelle setzt die Idee der Sprachenfreiheit an. Durch sie wird 
allgemein gewährleistet, dass jeder seine Sprache grundsätzlich frei von staatli-
chen Einschrän kungen nach eigenem Belieben verwenden darf.

Im Grundgesetz ist ein Grundrecht der Sprachenfreiheit textlich nicht aus-
drücklich garantiert. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich zu einer mög-
licherweise implizit gewährleisteten Sprachenfreiheit bislang bedeckt gehal- 

1 Reinhold, Sprachenfreiheit, S. 12 f.
2 Die Erstsprache ist qua definitionem diejenige Sprache, in welcher ein Mensch sprach-

lich am besten kommunizieren kann. Die Bezeichnung Erstsprache vermeidet negative Kon-
notationen der frühen Literatur zur Mehrsprachigkeit im Hinblick auf die Bezeichnung Mut-
tersprache und trägt zudem dem Phänomen Rechnung, dass das dominierende Sprachsystem 
eines Menschen im Laufe des Lebens wechseln kann. Siehe zum Ganzen Andresen, in: Glück/ 
Rödel (Hrsg.), MLS, – Erstsprache –, S. 185. Daher wird im Folgenden die Bezeichnung Mut-
tersprache weitgehend vermieden und durch Erstsprache ersetzt. Muttersprache wird nur 
verwendet, wenn dieser Terminus in einer zitierten Quelle zu finden ist. Alle weiteren be-
herrschten Sprachsysteme werden allgemein als Zweitsprachen bezeichnet. Eine abgestufte 
Differenzierung etwa zwischen Dritt-, Viert- und Fünftsprachen findet hingegen nicht statt. 
Siehe dazu exemplarisch Andresen, in: Glück/ Rödel (Hrsg.), MLS, – Zweitsprache –, S. 791.
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ten.3 Schaut man indes über den rechtswissenschaftlichen Tellerrand der bun-
desdeutschen Rechtsordnung hinaus, so lässt sich insbesondere für die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft eine insoweit bemerkenswerte Verfassungsentwick-
lung beobachten. Dort wurde die Sprachenfreiheit als unbenanntes Grundrecht 
bereits im Jahre 1965 höchstrichterlich durch das Schweizer Bundesgericht 
anerkannt4 und in der Folge kontinuierlich bestätigt5. Parallel dazu wurde diese 
Innominatfreiheit in der eidgenössischen Fachliteratur über viele Jahre hinweg 
kontrovers diskutiert6 und schließlich – nach der Totalrevision der Bundesver-
fassung vom 18. April 1999 – im heutigen Art. 18 BV CH kodifiziert.7 Das ein-
leitende Zitat hat sich somit bezogen auf die Schweizerische Eidgenossenschaft 
inzwischen nachhaltig bewahrheitet.

Auch wenn im wissenschaftlichen Diskurs des Deutschen Reiches bereits 
beim Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert nachdrücklich für die Anerken-

3 Lediglich in der Entscheidung zur Rechtschreibreform (BVerf GE 98, 218) werden eini-
ge Aspekte der Sprachenfreiheit zumindest angedeutet. So wird anerkannt, dass Bürger grund-
sätzlich frei über ihre Rechtschreibung entscheiden können (262): „Personen außerhalb [des 
Bereichs der Schulen] sind rechtlich nicht gehalten, die neuen Rechtschreibregeln zu beachten 
und die reformierte Schreibung zu verwenden. Sie sind vielmehr frei, wie bisher zu schrei-
ben.“ Mögliche grundrechtliche Anknüpfungspunkte der Sprachenfreiheit werden zwar im-
plizit genannt, jedoch wird das betroffene Grundrecht offengelassen (261): „Im übrigen kann 
offenbleiben, ob das allgemeine Freiheitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG oder das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG dem Einzelnen einen 
Aspruch darauf gewährt, weiterhin so schreiben zu dürfen, wie dies bisheriger Übung der 
Schreibgemeinschaft entspricht.“

4 Urteil v. 31. März 1965 – Association de l’Ecole française und Mitbeteiligte gegen Re-
gierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. BGE 91 I, 480 (485): „Die Spra-
chenfreiheit gehört […] zu den ungeschriebenen Freiheitsrechten der BV“. Zur Bewertung 
und Analyse der frühen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Sprachenfreiheit siehe auch 
Haeflinger, in: FS-Zwahlen, 77 (1977).

5 Bspw. in BGE 100 Ia, 462 (465); 106 Ia, 299 (302); 121 I, 196 (198); 122 I, 236 (238).
6 Grundlegend Marti-Rolli, Liberté de la Langue (1978). Exemplarisch für die Diskus-

sion vor der Verfassungsreform Saladin, Grundrechte im Wandel, S. 86 ff. (1970); Viletta, 
in: ZBl 1981, 193 (206 ff.); Morand, in: FS-Grisel, 161 (1983); Thürer, in: ZBl 1984, 241 
(242 ff.); Rossinelli, in: ZSR 108/I (1989), 163 (177 ff.); Auer, in: AJP 1992, 955; Morand, in: 
ZSR 112/I (1993), 11 (12 ff.); Biaggini, in: recht 1997, 112 (jeweils m. w. N.).

7 In der deutschen Sprachfassung: „Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.“; in der fran-
zösischen: „La liberté de la langue est garantie.“; in der italienischen: „La libertà di lingua è 
garantita.“ Für den Diskurs nach der Verfassungsrevision bspw. Kayser/Richter, in: ZaöRV 59 
(1999), 985 (1005 ff.); Borghi, in: Thürer et al. (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, § 38 
(2001); Hördegen, in: AJP 2003, 768; Richter, Sprachenordnung, S. 209 ff. (2005); Guckel-
berger, in: ZBl 2005, 609 (614 ff.); Fleiner, in: HbdGR VII/2, § 217 (2007). Im Überblick 
zur Entwicklung der rechtswissenschaftlichen Diskussion Kägi-Diener, in: St. GaKo, Art. 18 
BV CH. Allgemein zum Sprachenrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft auch Guckel-
berger, in: ZBl 2005, 609; Borghi, in: Thürer et al. (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, § 37 
(2001); Richter, in: Frowein et al. (Hrsg.), Minderheitenrecht I, 308. Auch andere europäische 
Verfassungstexte sehen ihrem Wortlaut nach ein solches subjektives Recht vor: etwa Art. 30 
Verf B (Freier Gebrauch der in Belgien gesprochenen Sprachen); Art. 50 Abs. 3 S. 1 Verf BY 
(Wahl der Kommunikationssprache) und Art. 26 Abs. 2 Verf RUS (Wahl der Kommunikations-
sprache).
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nung einer allgemeinen Sprachenfreiheit eingetreten wurde,8 hat dieses seit 
geraumer Zeit bestehende Ansinnen lange keinen spürbaren Widerhall in der 
deutschen Jurisprudenz gefunden.9 Erst nach Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland in der Mitte des 20. und dann zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist 
die Idee wieder stärker in den Fokus der rechtswissenschaftlichen Aufmerksam-
keit gerückt.10

Allen Beiträgen ist hierbei gemein, dass die allgemeine Anerkennung der 
Sprachenfreiheit für das Grundgesetz nachdrücklich gefordert bzw. als wesent-
liches Desiderat der Verfassungsrechtslehre gesehen wird.11 Maßgebliche Un-
terschiede finden sich zwischen den jüngeren Beiträgen vor allem im Hinblick 
darauf, woraus sich eine solche Grundrechtsgewährleistung ergeben soll. Auch 
wenn die Beiträge für sich betrachtet diesbezüglich nicht immer eine eindeu-
tige Position erkennen lassen, so können doch im Wesentlichen sechs unter-
schiedliche Ansätze differenziert werden: eine Gewährleistung allein durch die 
allgemeine Handlungsfreiheit in Art. 2 Abs. 1 GG (1),12 durch die allgemeine 

8 Reinhold, Sprachenfreiheit (1891) propagiert in seiner heute pathetisch anmutenden 
Streitschrift (21 Seiten) die (vorwiegend völkerrechtliche) Anerkennung einer Sprachenfrei-
heit. Rechtlich sollte sich diese als Summe zahlreicher Minderheitenrechte darstellen, die etwa 
bezogen waren auf die Anerkennung von Minderheitensprachen als Unterrichts-, kommunale 
Amts- oder kommunale Gerichtssprachen; dazu Reinhold, Sprachenfreiheit, S. 18 ff. Hubrich, 
Sprachenfreiheit (1903) thematisiert hingegen lediglich die Verwendungsmöglichkeit der pol-
nischen Sprache im Deutschen Reich – vorwiegend bezogen auf öffentliche Versammlungen.

9 Für einen Abriss über die Entwicklungsgeschichte des Verhältnisses von Recht und Spra-
che auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland siehe Hattenhauer, Rechts- und 
Gesetzessprache (1987). Zu den generellen Implikationen zwischen Recht und Sprache etwa 
P.Kirchhof, in: JbAWGö, 205 (2009); Ders., in: GS-Klein, 277 (1977); F. Müller, Recht/ Spra-
che (1975).

10 Z. B. Tinnefeld, Schutz der Sprache (1967); Lässig, Gerichts- und Amtssprache, S. 60 ff., 
90 f. (1980); P.Kirchhof, in: HbdStR I (1987), § 18, Rn. 13 ff.; 58 ff.; Häberle, in: FS-Pedraz-
zini, 105 (120 ff.) (1990); Mäder, in: JuS 2000, 1150 (1151); Langenfeld, Kulturelle Identität, 
S. 336 f. (2001); P.Kirchhof, in: HbdStR II (2004), § 20, Rn. 17 ff.; 114 ff. (aktualisierter Bei-
trag von 1987); Dietrich, in: ARSP 90 (2004), 1 (7 ff.); Kahl, in: VVDStRL 65 (2006), 386 
(395 ff.); Ders., in: JuS 2007, 201; Fleiner, in: HbdGR VII/2, § 217 (2007); S. Liu, in: X. Liu/ 
Neumann (Hrsg.), Gerechtigkeit, 105 (106 ff.) (2011). Aus zivilrechtlicher Perspektive auch 
Dreißigacker, Sprachenfreiheit im Verbrauchervertragsrecht (2002).

11 Besonders deutlich: Schweizer, in: VVDStRL 65 (2006), 346 (370 ff.): „Wir haben daher 
nach all den Veränderungen der letzten Jahrzehnte heute die dringende Pflicht, unsere staatli-
chen Sprachenordnungen zu überprüfen. Der erste Schritt dazu ist, dass wir nicht nur von der 
Existenz eines Grundrechts auf Sprachenfreiheit ausgehen, sondern auch diesem ein weiteres 
Verständnis zu Grunde legen. […] Zusammenfassend bin ich der Auffassung, dass die Frei-
heit der Sprache als ein spezifisches, eingenständiges Grund- und Menschenrecht mit einem 
breiten Schutzbereich anerkannt werden muss, das nicht so sehr ein Aspekt der Kommuni-
kationsfreiheit, sondern vor allem ein wichtiger Teil des verfassungsrechtlichen Persönlich-
keitsschutzes ist.“ Exemplarisch ebenfalls Häberle, in: FS-Pedrazzini, 105 (125): „[S]ie [die 
Sprachenfreiheit] ist von der Verfassungslehre als solches zu erarbeiten.“; S. Liu, in: X. Liu/ 
Neumann (Hrsg.), Gerechtigkeit, 105 (106): „Sprachenfreiheit verdient mehr rechtswissen-
schaftliche Aufmerksamkeit und ist als Grundrecht anerkannt.“

12 Dietrich, in: ARSP 90, 1 (8): „Die ungehinderte Sprachwahl und Sprachausübung in der 
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Handlungsfreiheit i. V. m. der Menschenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG (2),13 durch 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG 
(3),14 durch die allgemeine Handlungsfreiheit (aktiver Sprachgebrauch) sowie 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht (passive Sprachkompetenz) (4),15 durch 
das Diskriminierungs verbot wegen der Sprache in Art. 3 Abs. 3 S. 1 Var. 4 GG 
(5)16 oder durch die Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 GG (6)17. Als Argument 
für die Geltung der Sprachenfreiheit wird zudem vielfach die Freiheit der Spra-
che als Grundbedingung zur Verwirklichung anderer Grundrechtspositionen be-
tont18 oder eine besondere Nähe zur Menschenwürde19.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen wesentlichen Beitrag zur grundgesetzlichen 
Dogmatik eines unbenannten Grundrechts der Sprachenfreiheit für das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Dazu werden zunächst in-
terdisziplinär die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse der Linguistik für 
die rechtswissenschaftliche Literatur fruchtbar gemacht, um hierdurch sowohl 
eine terminologische als auch argumentative Grundlage für die weitere Unter-
suchung zu schaffen (Teil I). Ein besonderer Schwerpunkt dieses Teils liegt 
dabei zum einen auf der präzisen Bestimmung des Kulturgutes Sprache (Kap. 1) 

Privatsphäre lässt sich aber als Bestandteil des durch Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) garan-
tierten Rechts auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit begreifen.“

13 Lässig, Gerichts- und Amtssprache, S. 60 f.: „Wird einem Menschen verwehrt, seine Ge-
danken und Empfindungen in der ihm vertrauten Muttersprache zu äußern, so wird er in der 
freien Entfaltung seiner Persönlichkeit beeinträchtigt und in seiner Menschenwürde angetas-
tet“.

14 Kahl, in: VVDStRL 65 (2006), 386 (395 f.): „In Deutschland ergibt sich […] als Teil-
ausprägung aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht […] ein Grundrecht auf Sprachenfrei-
heit als Innominatfreiheitsrecht.“ So auch Ders., in: JuS 2007, 201; ähnlich P.Kirchhof, in: 
HbdStR I (1987), § 18, Rn. 14; 58; Ders., in: HbdStR II (2004), § 20, Rn. 18; 114.

15 Langenfeld, Kulturelle Identität, S. 337: „Auch ist sie [die Sprachenfreiheit] Bestand-
teil des in den Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG gewährleisteten Schutzes der Privatsphäre 
[…] und der allgemeinen Handlungsfreiheit, die die individuelle Entfaltungsfreiheit schützt.“

16 Tinnefeld, Schutz der Sprache, S. 69: „Soweit zur Verwirklichung der im Grundgesetz 
garantierten Freiheitsrechte eine Sprachenfreiheit Voraussetzung ist, ist sie […] allen Bürgern 
ausdrücklich durch Art. 3 Abs. 3 GG verbürgt.“ Ähnlich auch Häberle, in: FS-Pedrazzini, 105 
(122): „Sprachenfreiheit als individuelles Grundrecht erwächst […] aus dem Diskriminie-
rungsverbot“.

17 So anscheinend Gusy, in: v. Mangoldt et al. (Hrsg.), Art. 10 GG, Rn. 66: „Dieser [Art. 5 
Abs. 1 S. 1 GG] enthält auch das Recht auf freie Wahl der Sprachen […], welcher man sich zur 
Vermittlung von Kommunikation bedient.“

18 Vgl. Langenfeld, Kulturelle Identität, S. 337; Tinnefeld, Schutz der Sprache, S. 69; 
P.Kirchhof, in: HbdStR I (1987), § 18, Rn. 14; 58; Ders., in: HbdStR II (2004), § 20, Rn. 18; 
114. Derart argumentierte auch das Schweizer Bundesgericht in seiner Entscheidung zur An-
erkennung der Sprachenfreiheit (BGE 91 I 480 [486]): „[D]ie Sprachenfreiheit [ist], das heisst 
die Befugnis zum Gebrauch der Muttersprache, eine wesentliche, ja bis zu einem gewissen 
Grade notwendige Voraussetzung für die Ausübung anderer Freiheitsrechte“.

19 Z. B.: Tinnefeld, Schutz der Sprache, S. 15; Häberle, in: FS-Pedrazzini, 105 (124 f.); 
Biaggini, in: DVBl. 2005, 1090 (1096); Schweizer, in: VVDStRL 65 (2006), 346 (371); Kahl, 
in: VVDStRL 65 (2006), 386 (395); Fleiner, in: HbdGR VII/2, § 217, Rn. 3; P.Kirchhof, in: 
JbAWGö, 205 (205).



 Einleitung 5

und zum anderen auf dessen Relevanzanalyse – einerseits für das Individuum 
und andererseits für den Staat (Kap. 2). Des Weiteren werden die unterschied-
lichen Formen staatlicher Einflussnahme auf das Kulturgut Sprache systemati-
siert dargestellt (Kap. 3).

Die im ersten Teil gefundenen Ergebnisse, vor allem zu den sprachlichen In-
dividualfunktionen, bilden sodann die Basis der grundgesetzlichen Dogmatik 
des Grundrechts der Sprachenfreiheit (Teil II). In diesem Teil wird insgesamt 
ein besonderer Fokus auf die grundgesetzdogmatischen Streitfragen zu den un-
benannten Grundrechten gelegt. Dazu wird der aktuelle Forschungsstand sys-
tematisiert und durch eigene Ansätze weiterentwickelt. Aufbauend auf der Be-
stimmung des notwendigen Gewährleistungsgehaltes eines Grundrechts der 
Sprachenfreiheit (Kap. 4) wird herausgearbeitet, weshalb diese Gewährleis-
tung durch das Grundgesetz geschützt wird, welche Grundrechtsbestimmung 
sie garantiert und weshalb für die herausgestellte Gewährleistung die Geltungs-
annahme eines unbenannten Grundrechts der Sprachenfreiheit grundgesetzdog-
matisch legitim ist (Kap. 5). Abschließend werden augenfällige dogmatische 
Detailfragen eines unbenannten Grundrechts der Sprachenfreiheit in der ana-
lysierten Ausprägung geklärt, wobei insbesondere potenzielle Gegenargumente 
einer rechtspolitischen Diskussion antizipiert und entkräftet werden (Kap. 6).

Als besondere Problematik ergeben sich für diese Innominatfreiheit sodann 
Fragen hinsichtlich der grundrechtlichen Konkurrenzdogmatik (Teil III). Auch 
insoweit wird zunächst der aktuelle Forschungsstand der langjährigen ver-
fassungsrechtlichen Diskussion zu den Grundrechtskonkurrenzen zusammen-
gefasst (Kap. 7), um hierauf aufbauend die Konkurrenzverhältnisse der Spra-
chenfreiheit systematisierend vorzuzeichnen (Kap. 8).

Abschließend wird der rechtspraktischen Anwendungsdogmatik der Spra-
chenfreiheit nachgegangen, wozu unterschiedliche sprachbezogene staatliche 
Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit der sprachenfreiheitlichen Gewährleis-
tung überprüft werden (Teil IV). Insoweit werden zunächst mehrere geltende 
staatliche Vorschriften der deutschen Rechtsordnung analysiert (Kap. 9). Ab-
schließend dient die Sprachenfreiheit als verfassungsrechtlicher Maßstab für 
einige lediglich denkbare Bestimmungen der deutschen Rechtsordnung, die nur 
hypothetisch durch den bundesdeutschen Gesetzgeber eingeführt werden könn-
ten (Kap. 10).





Teil I

Sprache als Kulturgut zwischen Bürger und Staat

Ausgangspunkt einer Sprachenfreiheit für das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland ist das Kulturgut Sprache im Spannungsfeld zwischen Bürger und 
Staat. Diesbezüglich stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, was das Kul-
turgut Sprache inhaltlich überhaupt umfasst. Aufgrund des allgemeinsprachlich 
mehrdeutigen Verständnisses von Sprache ergeben sich auch fachsprachliche 
Definitionsprobleme – nicht nur bezogen auf die Sprache im Allgemeinen, son-
dern auch hinsichtlich der exakten Bestimmung konkreter Einzelsprachen. Vor 
allem die Abgrenzung zwischen Sprachen einerseits und Dialekten andererseits 
bereitet Schwierigkeiten. Diese Fragen werden einleitend geklärt, um hierdurch 
sowohl das terminologische als auch das argumentative Fundament der weite-
ren Analyse zu legen (Kap. 1).

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird anschließend der zentralen Bedeu-
tung nachgegangen, welche das Kulturgut Sprache einerseits für den Bürger 
und andererseits für den Staat hat (Kap. 2). Der jeweilige Wert ergibt sich hier-
bei vor allem aus den generellen Funktionen der Sprache. Aus diesen kann dann 
die Relevanz des Kulturgutes zum einen für das Individuum und zum anderen 
für die staatliche Gemeinschaft bestimmt werden. Inhaltlich erfolgt die Ana-
lyse der individual- und sozialbezogenen Bedeutung jeweils im Hinblick auf 
den Aspekt der Kommunikation einerseits und den Gesichtspunkt der Identität 
andererseits.

Abschließend werden zahlreiche Formen der staatlichen Einflussnahme mit 
Bezug zum Kulturgut Sprache systematisiert (Kap. 3). Die unterschiedlichen 
staatlichen Einflüsse hierauf können zunächst grob danach differenziert wer-
den, ob es sich vorwiegend um Handlungen einer Statuspolitik verschiedener 
Sprachsysteme zueinander handelt oder primär um korpusbezogene Einflüsse 
auf eine konkrete Sprache. Innerhalb dieser Einteilung werden die betreffenden 
Maß nahmen dann jeweils im Hinblick darauf unterschieden, ob sie in erster 
Linie ein abstraktes Sprachsystem, die sprachliche Kompetenz in diesem oder 
den konkreten Sprachgebrauch hier von im Blick haben.





Kapitel1

Das Kulturgut Sprache

Die Bestimmung des Kulturgutes Sprache birgt zahlreiche Schwierigkeiten. 
Diese können zunächst auf die allgemeinsprachliche Mehrdeutigkeit des Wortes 
Sprache zurückgeführt werden (A.). Darüber hinaus ist aber auch fachsprach-
lich eine exakte Definition des Kulturgutes schwierig. Für die Darstellung des 
linguistischen Verständnisses muss daher inhaltlich zwischen der Sprache im 
Allgemeinen (B.) und einer Sprache als konkreter Umsetzung dieser mensch-
lichen Begabung (C.) differenziert werden. Abschließend werden unterschiedli-
che Kategorien von Einzelsprachen herausgearbeitet (D.).

A. Allgemeinsprachliches Verständnis von Sprache und Sprachen

Für das Wort Sprache in seiner alltäglichen Verwendung können je nach Kon-
text zahlreiche nuancierte Bedeutungen differenziert werden.1 So kann hiermit 
die allgemeine menschliche Sprach- oder Sprechfähigkeit (die Sprache verlie-
ren), ein spezielles menschliches Sprachsystem (deutsche Sprache) oder die Art 
und Weise der Verwendung eines derartigen Systems (eine lebendige Sprache 
verwenden) gemeint sein. In metaphorischer Bedeutung kann Sprache auch für 
ein durch Menschen ersonnenes digitales Kommunikationssystem (Program-
miersprache), nicht sprachliche Kommunikations- bzw. Handlungssysteme 
(Sprache der Gewalt) oder Kommunikationseffekte von unbelebten Dingen ste-
hen (Die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache).2 Aber auch systematisch 
verwendete tierische Laute, Duftstoffe, Farbtöne, Signale oder Bewegungs-
abfolgen wie etwa die tänzerische Kommunikation der Bienen und die Ver-
ständigung der Ameisen mittels Duftstoffen werden als Bienen- bzw. Ameisen-
sprache bezeichnet.3

1 Siehe dazu Vater, Sprachwissenschaft, S. 13, der exemplarisch sieben Bedeutungsunter-
schiede anhand von Beispielen darlegt. In Dudenredaktion, Universalwörterbuch, – Sprache –, 
S. 1687 und Wahrig-Burfeind, Wörterbuch, – Sprache –, S. 886 werden dagegen insgesamt nur 
jeweils vier generelle Bedeutungen bestimmt.

2 Zur metaphorischen Bedeutung siehe Vater, Sprachwissenschaft, S. 13. Die obigen Bei-
spiele sind an die dort gegebenen angelehnt.

3 Zur Bezeichnung der tänzerischen Kommunikationsform der Honigbienen als Tanzspra-
che in der zoologischen Fachliteratur siehe grundlegend Frisch, „Sprache“ der Bienen (1924); 



10 TeilI:SprachealsKulturgutzwischenBürgerundStaat

Sprache im engeren Sinne bezeichnet jedoch lediglich die dem Menschen 
eigene Form zur Kommunikation.4 Die menschliche Sprache hat hierbei zwei 
grundsätzliche Bedeutungen: die generelle menschliche Sprachbegabung 
und die Konkretisierung dieser Sprachbegabung als Einzelsprache einer Ge-
meinschaft.5 Diese Bedeutungsunterscheidung wird allgemeinsprachlich im 
Deutschen durch die Verwendungsmöglichkeit einer Pluralform sichtbar. So 
bezeichnet die Sprache (ohne Plural) die speziell menschliche Form der sprach-
lichen Kommunikationsbegabung, während eine Sprache (mit Plural) die jewei-
lige Konkretisierung hiervon in einer Sprachgemeinschaft beschreibt.6

Dieser Bedeutungsunterschied für Sprache im Deutschen gilt bspw. auch 
für language im Englischen (language als Sprachbegabung – a language als 
Einzelsprache). In einigen anderen europäischen Sprachen wird die Unterschei-
dung zwischen der Sprache und einer Sprache dagegen durch unterschiedliche 
Termini zum Ausdruck gebracht. So bezeichnen die Wörter langage, lenguaje 
und linguaggio im Französischen, Spanischen und Italienischen zumeist die all-
gemeine menschliche Sprachbegabung, während die jeweilige Konkretisierung 
hiervon als langue, lengua und lingua bezeichnet wird. Wie im Deutschen kön-
nen die Bezeichnungen für die menschliche Sprachbegabung grammatisch nur 
im Singular verwendet werden, die Termini für Einzelsprachen hingegen auch 
im Plural (leslangues, laslenguas, lelingue).7

B. Linguistisches Verständnis der Sprache

Die menschliche Sprache ist Untersuchungsgegenstand der wissenschaftlichen 
Disziplin der Linguistik. Fachsprachlich wurde hierbei vielfach versucht, das 
Objekt der akademischen Untersuchung exakt zu bestimmen. Es existieren 

Ders., Tanzsprache der Bienen (1965). Ebenfalls im Englischen als language bezeichnet. Siehe 
dazu Munz, Dancing bees (2016). Zur Ameisensprache siehe Lys, Sprache der Ameisen (1992).

4 Dazu im Überblick: Bußmann, LdS, – Sprache –, S. 643. Eine Abgrenzung bspw. zu tie-
rischen Kommunikationssystemen kann v. a. auf die strukturellen Unterschiede zurückgeführt 
werden. So sind Tiersignale zunächst in ihrer zeitlichen Dimension begrenzt, sodass hierdurch 
keine Informationen über die Vergangenheit oder die Zukunft ausgetauscht werden können. 
Des Weiteren werden tierische Zeichen lediglich konkret verwendet, eine Kommunikation 
über abstrakte Sachverhalte ist hingegen nicht möglich. Zudem sind Tiere kommunikativ kon-
ditioniert und können ihre Zeichen nicht kreativ und rekursiv auf eine beliebige Anzahl von 
weiteren Sach verhalten anwenden. Schließlich sind tierische Kommunikationssysteme nicht 
hierarchisch strukturiert. So gibt es keine unterschiedlichen sprachlichen Ebenen auf denen 
sprachliche Einheiten nach bestimmten Regeln kom biniert werden können. Zu dieser Abgren-
zung siehe insgesamt Vater, Sprachwissenschaft, S. 17.

5 Glück, in: Ders./Rödel (Hrsg.), MLS, – Sprache –, S. 637.
6 Eine Sprachgemeinschaft bezeichnet die Summe aller Sprecher eines bestimmten sprach-

lichen Systems. Dazu Raith, in: Glück/ Rödel (Hrsg.), MLS, – Sprachgemeinschaft –, S. 642 f.; 
Bußmann, LdS, – Sprachgemeinschaft –, S. 651.

7 Siehe zum Ganzen Absatz Lyons, Language and Linguistics, S. 1 f.
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zahlreiche Definitionen, die – je nach Theorieverständnis – inhaltlich einen an-
deren Aspekt von Sprache betonen. So wurde die Sprache als Kommunikati-
onsmethode,8 als System aller einzelsprachlichen Systeme9 oder als schlichte 
Aktivität10 beschrieben. Eine allgemeingültige und alles umfassende Definiti-
on der menschlichen Sprache konnte sich jedoch bislang nicht durchsetzen und 
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch kaum möglich.11 Anerkannt ist nur die 
grundsätzliche Dichotomie der Sprache, bestehend aus einem theoretischen und 
einem anwendungsbezogenen Bestandteil.12 Stark rezipiert wurde diese Eintei-
lung unter den Begrifflichkeiten langue und parole (I.) sowie Kompetenz und 
Performanz (II.).13

I. SprachealsDichotomieauslangueundparole

Ausgangspunkt der strukturalistischen Spracheinteilung14 ist die menschliche 
Sprachbegabung als artspezifische und naturgegebene Kommunikationsfähig-
keit, die facultédelangage. Das Phänomen der Realisierung dieser Fähigkeit, 
die Sprache, wird insgesamt als langage bezeichnet. Sie besteht aus zwei Kom-
ponenten: einem überindividuellen, abstrakten und arbiträren Zeichensystem 
sowie dem konkreten, individuellen Gebrauch dieses Systems durch sprach-
liche Äußerungen. Das abstrakte Zeichensystem, die langue, kann durch Be-
obachtung der konkreten Sprachverwendung, der parole, empirisch heraus-
gearbeitet werden. Spricht jemand nach allgemeinsprachlichem Verständnis 
mehrere Sprachen, beherrscht er nach dieser Einteilung mehrere langues. Die 
parole hingegen beschreibt den Sprachgebrauch im Allgemeinen. Sie kann 

8 Sapir, Language, S. 7: „Language is a purely human and non-instinctive method of com-
municating ideas, emotions, and desires“; Hall, Essay on Language, S. 158: „[Language is] the 
institution whereby humans communicate and interact with each other“.

9 Trager, Field of Linguistics, S. 4: „Alanguage is a system of arbitrary vocal symbols by 
means of which the mem bers of a society interact in terms of their total culture. Languagein
general is the total overall system of such systems found among human beings“.

10 Halliday etal., Linguistic Sciences, S. 9: „Language does not exist: it happens. It is 
neither an organism, as many nineteenth-century linguists saw it, nor an edifice, as it was re-
garded in the early modern ‚structuralist‘ period of linguistics. Language is activity, activity 
basically of four kinds: speaking, listening, writing and reading“.

11 Siehe dazu im Überblick Harley, Psychology of Language, S. 5 ff.
12 Die Zweiteilung in einen anwendungsbezogenen (Sprechhandlung) und einen theo-

retischen Teil (Sprachgebilde) wurde in der Sprachtheorie allerdings noch zu einem Vierfel-
derschema aus Sprechhandlung, Sprechakt, Sprachgebilde und Sprachwerk weiterentwickelt. 
Dazu Schwinn, in: Glück/ Rödel (Hrsg.), MLS, – Axiomatik der Sprachwissenschaft –, S. 82. 
Für die weitere Darstellung ist eine Zweiteilung jedoch ausreichend.

13 Zur Entwicklungsgeschichte dieser Dichotomien und deren Rezeption siehe ausführlich 
Dresselhaus, Langue/ Parole, S. 37 ff.; S. 123 ff. Überblicksartig Bußmann, LdS, – Langue vs. 
Parole –, S. 386; – Kompetenz vs. Performanz –, S. 349 f.

14 Die strukturalistische Einteilung der Sprache geht zurück auf de Saussure, Cours de 
linguistique générale (1916). Siehe dazu auch Bußmann, LdS, – Strukturalismus –, S. 690 ff.
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daher keiner bestimmten langue zugeordnet werden. Aufgabe der Linguistik ist 
es, die Gesetzmäßigkeiten der langue(s) durch Daten der parole zu analysieren, 
wobei langue(s) und parole einander bedingen.15

II. SprachealsDichotomieausKompetenzundPerformanz

Die Beschreibung der Sprache als Kombination aus abstraktem Zeichensystem 
und konkreter Anwendung eines oder mehrerer Zeichensysteme ist jedoch sta-
tisch und kann die Dynamik der langage nur unzureichend abbilden. Auch die 
soziale Komponente, etwa für die Einschätzung der Adäquanz einer Sprach-
handlung in einer bestimmten Situation (Fußballstadion, Universität, Restau-
rant) oder für den metakommunikativen Kontext (Humor, Ironie), bleibt durch 
eine Definition als Zeichensystem unberücksichtigt. Die beiden Bestandteile 
der Sprache können daher besser als Kompetenz und Performanz beschrieben 
werden.16 Während die Performanz weitest gehend der parole entspricht, be-
schreibt die Kompetenz – im Unterschied zur langue – das er worbene Regel-
wissen eines idealen Sprachteilnehmers einer Sprachgemeinschaft bezogen auf 
die möglichen Erzeugungsprozesse der beherrschten langue(s).17

Im Vergleich zur Einteilung von langue und parole bildet die Dichotomie 
der Sprache aus Kompetenz und Performanz deren Realität besser ab. Haupt-
sächlicher Nachteil der Beschreibung als langue und parole ist die Asym-
metrie der Einteilung. Während die parole die gesamte Sprachverwendung 
umfasst, beschreibt die langue immer nur einzelne Zeichensysteme. Es gibt 
also bspw. eine französische langue, aber keine französische parole. Zudem 
werden durch das Konzept der langue die systemungebundenen Formen der 
Sprachverwendung (wie bspw. die Adäquanz einer Aussage) nicht berück-
sichtigt oder als Teil der parole gesehen, obwohl sie Bestandteil des theo-
retischen Wissens und nicht des sprachlichen Handelns sind. Die Einteilung 
der langage in Sprachkompetenz und Sprachperformanz stellt demgegenüber 
eine symmetrische Differenzierung dar: Die Kompetenz umfasst das gesam-

15 Siehe zum Ganzen de Saussure, Cours de linguistique générale, S. 23 ff. Zu kompri-
mierten Darstellungen in deutscher Sprache Dresselhaus, Langue/ Parole, S. 37 ff.; Bußmann, 
LdS, – Langue vs. Parole –, S. 385 f.

16 Diese Einteilung der Sprache geht zurück auf Chomsky, Theory of Syntax (1965). Dazu 
im Überblick Dressel haus, Langue/ Parole, S. 123 ff.; Bußmann, LdS, – Kompetenz vs. Per-
formanz –, S. 349 f.; Fries/MachicaoyPriemer, in: Glück/ Rödel (Hrsg.), MLS, – Kompetenz 
vs. Performanz –, S. 348 f.

17 Siehe zum Ganzen Chomsky, Theory of Syntax, S. 4 ff. Die sozialen Aspekte der Spra-
che werden durch die Weiterentwicklung der Kompetenz zur kommunikativenKompetenz ex-
plizit berücksichtigt. Die Entwicklung der kommunikativenKompetenz geht zurück auf Hymes, 
in: Fishman (Hrsg.), Sociology of Language, 99; Ders., in: Gumperz/ Ders. (Hrsg.), Directions 
in Sociolinguistics, 35; Ders., in: Pride/ Holmes (Hrsg.), Sociolinguistics, 269. Zur Entwick-
lungsgeschichte und für weitere Nachweise siehe Bußmann, LdS, – Kommunikative Kom-
petenz –, S. 348.


